
Präambel zu den Allgemeinen Hausrat Versicherungsbedingungen 
(VHB 2022 - Quadratmetermodell) 

Die Verbundene Hausratversicherung schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Sach-
schäden an Ihrem Hausrat. Versichert sind Schäden durch die in diesen Versicherungsbe-
dingungen zusammengefassten (verbundenen) Gefahren. Wird der Hausrat zerstört oder 
beschädigt, entschädigen wir Sie nach den unten stehenden Bestimmungen. In der Regel 
vereinbaren wir mit Ihnen die Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte im neuwertigen 
Zustand. Wir berechnen Ihre Entschädigung nach dem Neuwert zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls. Der Neuwert des zu versichernden Hausrats ist die Grundlage für die Versiche-
rungssumme. 

Wir übernehmen auch eine Reihe von Folgekosten (z. B. Schlossänderungskosten, Hotel-
kosten), die durch ein Schadenereignis entstehen. 

Die “Allgemeinen Hausrat Versicherungsbedingungen“ sind die Vertragsgrundlage für Ihre 
Verbundene Hausratversicherung. 
Auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichten wir. 
Personenbezogene Formulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 

Ihrem besseren Verständnis dieser Versicherungsbedingungen dienen folgende rechtlich 
unverbindliche Begriffserläuterungen: 

Versicherungsnehmer: Das sind Sie als unser Vertragspartner und Käufer des Versiche-
rungsschutzes. 

Versicherungsfall: Der Versicherungsfall ist das Ereignis, für das wir Entschädigung leisten. 

Ausschlüsse: Ein Ausschluss beschreibt eine Gefahr, eine Schadenart oder eine Sache, für 
die kein Versicherungsschutz besteht. Ausschlüsse dienen der Abgrenzung des Leistungs-
versprechens und gewährleisten, dass der Versicherungsschutz kalkulierbar bleibt. Sie fin-
den sie in den Bedingungen entweder als generelle Ausschlüsse (z. B. Krieg) oder in Best-
immungen zu einzelnen Gefahren und Schäden sowie bei der Beschreibung der versicherten 
Sachen. 

Versicherungswert: Der Versicherungswert ist der Wert Ihres Hausrats, nach dem wir im 
Schadenfall entschädigen. Da die Hausratversicherung im Regelfall zum Neuwert entschä-
digt, ist dies der Betrag, den Sie aufwenden müssten, um Sachen neu wiederzubeschaffen. 
Für Kunstgegenstände und Antiquitäten ist es der Betrag, den Sie aufwenden müssten, um 
Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen. Bei in Ihrem Haushalt nicht mehr zweck-
gemäß verwendbaren Sachen, ist es der erzielbare Verkaufspreis. 

Ausreichende Versicherungssumme und Vorsorge: Die Versicherungssumme ist ausrei-
chend, wenn Sie dem Wert Ihres Hausrats entspricht. Die Versicherungssumme ist maßgeb-
lich für die Höhe des Beitrags. Oftmals erhöht sich der Wert des Hausrats während der Ver-
tragslaufzeit, z. B. durch Neuanschaffungen. Deshalb stellen wir für Sie im Schadenfall noch 
eine zusätzliche Vorsorgeversicherungssumme in der Höhe von __ Prozent zur Verfügung. 
Die Versicherungssumme und die Vorsorge zusammen definieren die Höchstleistung im 
Schadenfall. Damit reduziert sich für Sie das Risiko, nicht ausreichend versichert zu sein. 

Unterversicherung: Eine Unterversicherung liegt vor, wenn der tatsächliche Wert des ge-
samten Hausrats die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich des Vorsorgebetrags 
übersteigt. Im Versicherungsfall kann die Entschädigung dann gekürzt werden. Die Entschä-
digung kann auch dann gekürzt werden, wenn nur Teile des Hausrats vom Schaden betrof-
fen sind. Die Kürzung erfolgt dann in dem Verhältnis wie Versicherungssumme und der tat-
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sächliche Wert des Hausrats zueinander stehen. Eine Unterversicherung kann leicht entste-
hen. Entweder, weil Sie nicht alle versicherten Sachen bei der Wertermittlung des Hausrats 
berücksichtigt, oder Sie deren Zeitwert angesetzt haben. Wenn Sie eine ausreichende Versi-
cherungssumme pro Quadratmeter Wohnfläche wählen, vereinbaren wir in der Regel einen 
Unterversicherungsverzicht mit Ihnen. Im Schadenfall sehen wir dann von den zuvor be-
schriebenen Kürzungen ab. Ist Ihr Hausrat mehr wert, sollten Sie eine höhere Versiche-
rungssumme mit uns vereinbaren. Bei einem Totalschaden wären Sie ansonsten auch mit 
einem Unterversicherungsverzicht nicht ausreichend versichert. 
 
Summenanpassung: Die Entschädigung zum Neuwert erfordert eine laufende Aktualisie-
rung Ihrer Versicherungssumme. Die Anpassung der Versicherungssumme richtet sich nach 
dem Prozentsatz, um den sich der Preisindex für Ihren Hausrat verändert. Das soll Sie im 
Schadenfall vor einer Unterversicherung durch Preissteigerungen schützen. 
 
Obliegenheiten: Das sind Ihre Verhaltenspflichten vor, während und nach dem Versiche-
rungsfall. Zum Beispiel müssen Sie zur Vermeidung von Frostschäden Ihre Wohnung der 
kalten Jahreszeit ausreichend beheizen. Wenn Sie Obliegenheiten verletzen, gefährden Sie 
Ihren Versicherungsschutz. 
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Unverbindliche Bekanntgabe des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) 
zur fakultativen Verwendung. Abweichende Vereinbarungen sind möglich. 

 
Allgemeine Hausrat Versicherungsbedingungen 

(VHB 2022 - Quadratmetermodell) 
 

Musterbedingungen des GDV 
(Stand: Mai 2022) 

 

 

Teil A 

A 1 
Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefahren sind zusätzlich versi-
cherbar? Welche Schäden sind versichert? 

A 2 Welche generellen Ausschlüsse gibt es? 

A 3 
Was ist unter Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz und Explosion 
zu verstehen? Welche Schäden sind darüber hinaus versichert? Welche 
Schäden sind hier nicht versichert? 

A 4 
Was ist unter Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Vandalismus nach einem Ein-
bruch sowie Raub zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht versi-
chert? 

A 5 
Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verstehen? Welche Schäden 
sind hier nicht versichert? 

A 6 
Was ist unter Naturgefahren (Sturm, Hagel und weitere Naturgefahren) zu 
verstehen? Welche Schäden sind versichert? Welche Schäden sind hier 
nicht versichert? 

A 7 Welche Sachen sind versichert? 

A 8 Was gehört zum Hausrat? 

A 9 Was gehört nicht zum Hausrat? 

A 10 
Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen? Was ist das Versiche-
rungsgrundstück? 

A 11 
Was gilt für Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen im Versiche-
rungsvertrag? 

A 12 Was ist unter der Außenversicherung zu verstehen? Was beinhaltet sie? 

A 13 Welche Kosten sind versichert? 

A 14 
Was ist der Versicherungswert und die Versicherungssumme? Was sind 
die Grundlagen der Anpassung der Versicherungssumme? Was ist der Un-
terversicherungsverzicht? 

A 15 Was sind die Grundlagen der Berechnung und Anpassung des Beitrags? 
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A 16 Was gilt bei einem Wohnungswechsel? 

A 17 
Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was gilt bei einer Unterversiche-
rung? 

A 18 
Was sind Wertsachen? Was sind Wertschutzschränke? Welche Entschädi-
gungsgrenzen gelten für Wertsachen? 

A 19 Welche Regeln gelten für das Sachverständigenverfahren? 

A 20 Wann wird die Entschädigung gezahlt und wie wird sie verzinst? 

A 21 
Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (zusätzliche Ob-
liegenheiten) hat der Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall zu 
erfüllen? 

A 22 
Welche besondere Obliegenheit hat der Versicherungsnehmer nach dem 
Versicherungsfall zu erfüllen? 

A 23 Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr? 

A 24 Was gilt für wiederherbeigeschaffte Sachen? 

 
 
  



5 

 

 

Teil A 
 
A 1 Welche Gefahren sind versichert? Welche Gefahren sind zusätzlich versicher-

bar? Welche Schäden sind versichert? 
 
Der Versicherer entschädigt für versicherte Sachen, die durch folgende Ereignisse (Gefah-
ren) zerstört oder beschädigt werden oder infolge solcher Ereignisse abhandenkommen: 
 
A 1.1 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Verpuffung; Implosi-

on; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs; Fahrzeuganprall; Sengschäden; 
Rauch- und Rußschäden; 

 
A.1.2 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder den 

Versuch einer solchen Tat; 
 
A 1.3 Leitungswasser; 
 
A 1.4 Naturgefahren 
 
A 1.4.1 Sturm, Hagel; 
 
A 1.4.2 soweit zusätzlich vereinbart: 
 Die weiteren Naturgefahren (Elementargefahren) Überschwemmung, Rück-

stau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen und Vulkan-
ausbruch. 

 
A 2  Welche generellen Ausschlüsse gibt es? 
 
A 2.1  Ausschluss Krieg 
 

Nicht versichert sind Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. Das gilt ohne Berücksichtigung 
mitwirkender Ursachen. 

 
A 2.2  Ausschluss Innere Unruhen 
 

Nicht versichert sind Schäden durch Innere Unruhen. Das gilt ohne Berück-
sichtigung mitwirkender Ursachen. 

 
A 2.3  Ausschluss Kernenergie 
 

Nicht versichert sind Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder ra-
dioaktive Substanzen. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen. 

 
A 3 Was ist unter Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz und Explo-

sion zu verstehen? Welche Schäden sind darüber hinaus versichert? 
Welche Schäden sind hier nicht versichert? 

 
A 3.1  Brand 
 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn 
verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 
 
Versichert sind auch Schäden durch einen Brand, der aus einem Nutzfeuer entstanden ist. 
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A 3.2  Blitzschlag 
 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 
 
Auch Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen 
und Geräten können Blitzschlagschäden sein. Das ist der Fall, wenn über diese Schäden 
hinaus auf dem Grundstück des Versicherungsorts der Einschlag eines Blitzes zumindest 
durch Spuren nachweisbar ist. 
 
A 3.3  Überspannung durch Blitz 
 
Überspannung durch Blitz ist ein Schaden, der durch Überspannung, Überstrom oder Kurz-
schluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität an ver-
sicherten elektrischen Einrichtungen und Geräten entsteht. 
 
A 3.4  Explosion, Verpuffung 
 
Explosion und Verpuffung sind plötzlich verlaufende Kraftäußerungen, die auf dem Ausdeh-
nungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhen. Der Unterschied zwischen Explosion 
und Verpuffung liegt in der Intensität der Kraftäußerung. 
 
Die Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur unter besonderen Voraus-
setzungen vor. Die Wandung muss in einem solchen Umfang zerrissen werden, dass ein 
plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfin-
det. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Reaktion hervorgeru-
fen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 
 
A 3.5  Implosion 
 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äuße-
ren Überdruck infolge eines inneren Unterdrucks. 
 
A 3.6  Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs, seiner Teile oder Ladung 
 
Versichert ist der Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs. Gleiches gilt für den Anprall oder 
Absturz seiner Teile oder seiner Ladung. 
 
A 3.7  Fahrzeuganprall durch Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeuge 
 
Versichert ist der Anprall von Straßen-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen an versicherten 
Sachen. Das gilt auch für den Anprall ihrer Teile oder ihrer Ladung. 
 
Nicht versichert sind Schäden, die durch Straßen- oder Wasserfahrzeuge entstehen, deren 
Halter oder Lenker der Versicherungsnehmer oder ein Bewohner des Gebäudes ist. 
 
A 3.8  Sengschäden 
 
Versichert sind Sengschäden, die aus einem Ereignis nach A 3.1. bis A 3.7 entstanden sind. 
 
Sengschäden aus anderen Ursachen sind bis zu ___ Euro versichert. 
 
A 3.9  Rauch- und Rußschäden 
 
Versichert sind Rauch- und Rußschäden, die aus einem Ereignis nach A 3.1 bis A 3.8 ent-
standen sind. 
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Darüber hinaus sind Schäden versichert, die dadurch entstehen, dass Rauch und Ruß versi-
cherte Sachen unmittelbar beschädigt oder zerstört. Voraussetzung ist, dass der Rauch und 
Ruß plötzlich bestimmungswidrig aus Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trocknungsanla-
gen auf dem Versicherungsgrundstück austritt. 
 
Die Entschädigung ist auf ____ Euro begrenzt. 
 
Nicht versichert sind Schäden, die dadurch entstehen, dass Rauch und Ruß allmählich ein-
wirken (z. B. Fogging). 
 
A 3.10  Nicht versicherte Schäden 
 
Nicht versichert sind 
 
A 3.10.1 Schäden durch Erdbeben. Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursa-

chen. 
 
A 3.10.2 Schäden an Verbrennungsmotoren durch die im Verbrennungsraum der Ma-

schine auftretenden Explosionen. Ferner Schäden, die an Schaltorganen von 
elektrischen Schaltern entstehen, und zwar durch den in ihnen auftretenden 
Gasdruck. Versicherungsschutz besteht aber, wenn diese Schäden Folge ei-
nes versicherten Schadenereignisses nach A 3.1 sind. 

 
A 4 Was ist unter Einbruchdiebstahl, Diebstahl, Vandalismus nach einem 

Einbruch sowie Raub zu verstehen? Welche Schäden sind hier nicht 
versichert? 

 
A 4.1  Einbruchdiebstahl 
 
Einbruchdiebstahl ist in folgenden Fällen gegeben: 
 
A 4.1.1  Unberechtigtes Eindringen in einen Raum eines Gebäudes 
 
Das liegt vor, wenn der Dieb in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt, mit 
falschem Schlüssel oder mit Hilfe von anderen Werkzeugen eindringt. 
 
Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu berech-
tigten Person veranlasst oder gebilligt wurde. 
 
Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, 
dass versicherte Sachen abhandengekommen sind. 
 
A 4.1.2  Aufbrechen eines Behältnisses in einem Raum eines Gebäudes 
 
Das liegt vor, wenn der Dieb das in einem Raum befindliche Behältnis aufbricht. Das gilt 
auch, wenn er das Behältnis mit falschem Schlüssel oder mit Hilfe von anderen Werkzeugen 
öffnet. 
 
Ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für das Schloss nicht von einer dazu berech-
tigten Person veranlasst oder gebilligt wurde. 
 
Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, 
dass versicherte Sachen abhandengekommen sind. 
 
A 4.1.3  Einschleichen oder Verborgen halten 
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Das liegt vor, wenn der Dieb Sachen aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes 
entwendet, in das er sich zuvor eingeschlichen oder in dem er sich verborgen gehalten hatte. 
 
A 4.1.4  Gewaltsame Sicherung des Diebesgutes 
 
Der Dieb wird in einem Raum eines Gebäudes auf frischer Tat angetroffen und wendet Ge-
walt an, um sich den Besitz gestohlener Sachen zu erhalten. Eine Androhung von Gewalt mit 
Gefahr für Leib oder Leben ist der Anwendung von Gewalt gleichzusetzen. 
 
A 4.1.5 Unberechtigtes Eindringen mit richtigem Schlüssel 
 
Dies liegt in folgenden Fällen vor: 
 
A 4.1.5.1 Der Dieb dringt in den Raum eines Gebäudes mit einem richtigen Schlüssel 

ein oder öffnet dort damit ein Behältnis. Den richtigen Schlüssel hat sich der 
Dieb vorher durch Einbruchdiebstahl oder Raub nach A 4.3 beschafft. Der 
Einbruchdiebstahl oder Raub dieses Schlüssels kann auch außerhalb des 
Versicherungsorts erfolgt sein. 

 
A 4.1.5.2 Der Dieb dringt in einen Raum eines Gebäudes mit einem richtigen Schlüssel 

ein. Den richtigen Schlüssel hat sich der Dieb vorher durch Diebstahl be-
schafft. Dabei hat weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsin-
haber den Diebstahl des Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht. 
Der Diebstahl dieses Schlüssels kann auch außerhalb des Versicherungsorts 
erfolgt sein. 

 
A 4.2  Diebstahl 
 
A 4.2.1 Diebstahl aus Kraftfahrzeugen 
 
Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen, wenn diese nach dem Aufbrechen ei-
nes verschlossenen Kraftfahrzeugs entwendet oder bei diesem Ereignis zerstört oder be-
schädigt werden. Das gilt auch für mit diesem Fahrzeug verbundene und verschlossene 
Dachboxen. 
Versicherungsschutz besteht auch, wenn falsche Schlüssel oder andere nicht zum ord-
nungsgemäßen Öffnen von Türen oder Behältnissen bestimmte Werkzeuge verwendet wer-
den. 
 
Versichert sind nur Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind oder deren Gebrauch dienen. 
 
Nicht versichert sind _________. 
 
Der Versicherungsschutz gilt _____. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf ____ Euro begrenzt. 
 
A 4.2.2 Diebstahl aus Schlafwagenabteilen und Schiffskabinen 
 
Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen, die aus einem verschlossenen Schlaf-
wagenabteil oder einer verschlossenen Schiffskabine nach deren Aufbrechen entwendet 
werden. 
 
Versichert sind nur Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind oder deren Gebrauch dienen. 
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Der Versicherungsschutz gilt ______. 
 
Die Entschädigung für _____ ist auf ______ Euro je Versicherungsfall begrenzt. 
 
Die Gesamtentschädigung ist auf ______ Euro je Versicherungsfall begrenzt. 
 
A 4.2.3 Trickdiebstahl aus der versicherten Wohnung 
 
Versicherungsschutz besteht für versicherte Sachen, die ein Dieb, der durch Täuschung 
durch ihn oder weitere Mitwirkende in die Wohnung gelangt ist, entwendet. 
 
Die freiwillige Herausgabe von versicherten Sachen nach einer Täuschung stellt keinen ver-
sicherten Trickdiebstahl dar und ist nicht versichert. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf ____ Euro begrenzt. 
 
A 4.2.4 Diebstahl von Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen 
 
Versicherungsschutz besteht für den Diebstahl von Rollstühlen, nicht versicherungspflichti-
gen Krankenfahrstühlen, Rollatoren, Kinderwagen und _________ vom Versicherungsort 
und dem dazugehörigen Treppenhaus. 
 
Für Gegenstände, die mit den oben genannten Sachen lediglich lose verbunden sind, aber 
regelmäßig deren Gebrauch dienen, besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie zusammen 
mit diesen entwendet werden. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf ____ Euro begrenzt. 
 
A 4.2.5 Diebstahl während eines stationären Aufenthalts 
 
Versicherungsschutz besteht für den Diebstahl von versicherten Sachen aus Patientenzim-
mern während eines Krankenhaus-, Kur-, Reha- oder Sanatoriumsaufenthalts. 
 
Voraussetzung ist, dass sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft lebende Person als Patient in einer dieser Einrichtungen befindet. 
 
Die Entschädigung für _____ ist auf ______ Euro je Versicherungsfall begrenzt. 
 
Die Gesamtentschädigung ist auf ______ Euro je Versicherungsfall begrenzt. 
 
A 4.2.6 Diebstahl von Gartenmöbeln 
 
Versicherungsschutz besteht für den Diebstahl von Gartenmöbeln und ________, die sich 
auf dem Versicherungsgrundstück oder in gemeinschaftlich genutzten Räumen befinden. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf ____ Euro begrenzt. 
 
Außenversicherungsschutz nach A 12 besteht nicht. 
 
A 4.2.7 Diebstahl von Wäsche 
 
Versicherungsschutz besteht für den Diebstahl von Wäsche und Kleidung, die sich zum 
Trocknen oder Lüften auf dem Versicherungsgrundstück oder in gemeinschaftlich genutzten 
Räumen befinden. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf ____ Euro begrenzt. 
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Außenversicherungsschutz nach A 12 besteht nicht. 
 
A 4.3  Vandalismus nach einem Einbruch 
 
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter wie in A 4.1.1 oder A 4.1.5 be-
schrieben in den Versicherungsort eindringt und dort versicherte Sachen vorsätzlich zerstört 
oder beschädigt. 
 
A 4.4 Raub 
 
Raub ist in folgenden Fällen gegeben: 
 
A 4.4.1  Anwendung von Gewalt 
 
Der Räuber wendet gegen den Versicherungsnehmer Gewalt an, um dessen Widerstand 
gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. 
Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Wider-
standes entwendet werden (einfacher Diebstahl / Trickdiebstahl). 
 
A 4.4.2  Androhung einer Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben 
 
Der Versicherungsnehmer gibt Sachen heraus oder lässt sie sich wegnehmen, weil der Räu-
ber eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben androht. Dabei soll die angedrohte Ge-
walttat innerhalb des Versicherungsorts verübt werden. Bei mehreren Versicherungsorten ist 
der Versicherungsort maßgeblich, an dem die Drohung ausgesprochen wird. 
 
A 4.4.3  Wegnahme nach Verlust der Widerstandskraft 
 
Dem Versicherungsnehmer werden versicherte Sachen weggenommen, weil seine Wider-
standskraft ausgeschaltet war. Der Verlust der Widerstandskraft muss seine Ursache in einer 
Beeinträchtigung des körperlichen Zustands des Versicherungsnehmers haben. Diese Be-
einträchtigung muss unmittelbar vor der Wegnahme bestanden haben und durch einen Un-
fall oder eine sonstige nicht verschuldete Ursache wie z. B. eine Ohnmacht oder ein Herzin-
farkt entstanden sein. 
 
Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit seiner Zustimmung in der Woh-
nung anwesend sind. 
 
A 4.5  Nicht versicherte Schäden 
 
A 4.5.1 Nicht versicherte Schäden bei Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem 

Einbruch sowie Raub 
 
Versicherungsschutz besteht nicht für Schäden, die durch weitere Naturgefahren (Über-
schwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch) 
verursacht werden. 
Das gilt ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen. 
 
A 4.5.2  Nicht versicherte Schäden bei Raub 
 
Sachen, die erst auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, sind nicht versichert. Ge-
schieht dies allerdings innerhalb des Versicherungsorts an dem die Tathandlungen nach A 
4.4.1 bis A 4.4.3 verübt werden, sind diese Sachen versichert. 
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A 5 Was ist unter der Gefahr Leitungswasser zu verstehen? Welche Schäden 
sind hier nicht versichert? 

 
A 5.1  Versicherte Gefahren und Schäden 
 
Unter die Gefahr Leitungswasser fallen: 
 
A 5.1.1  Leitungswasserschäden 
 
A 5.1.2  Bruchschäden 
 
A 5.2  Leitungswasserschäden 
 
Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus: 
 
A 5.2.1 Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen 

Schläuchen, 
 
A 5.2.2 den mit diesen Rohren bzw. Schläuchen verbundenen sonstigen Einrichtun-

gen oder deren wasserführenden Teilen, 
 
A 5.2.3 Heizungs- oder Klimaanlagen, 
 
A 5.2.4 Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
 
A 5.2.5 Wasserbetten oder Aquarien. 
 
Als Leitungswasser gelten auch Betriebsflüssigkeiten aus Heizungs- oder Klimaanlagen so-
wie Wasserdampf. Ausgenommen davon sind die Flüssigkeiten, die zur Energieerzeugung 
bestimmt sind. 
 
Versichert sind auch Schäden, die durch Wasser entstehen, welches aus innerhalb des Ge-
bäudes verlaufender Regenrohren bestimmungswidrig ausgetreten ist. 
Der Ausschluss von Schäden durch Witterungsniederschläge nach A 5.4.3 gilt nicht. 
 
A 5.3  Bruchschäden 
 
Soweit die folgenden Rohre und Installationen zum versicherten Hausrat gehören, sind fol-
gende Bruchschäden innerhalb von Gebäuden versichert: 
 
A 5.3.1 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 
 
A 5.3.1.1 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und der Gasversorgung oder 

den damit verbundenen Schläuchen; 
 
A 5.3.1.2 von Heizungs- oder Klimaanlagen; 
 
A 5.3.1.3 von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen; 
 
A 5.3.1.4 der Regenentwässerung. 
 
Das setzt voraus, dass diese Rohre nach A 5.3.1 kein Bauteil von Heizkesseln, Boilern oder 
vergleichbaren Anlagen sind. 
 
A 5.3.2 frostbedingte Bruchschäden an folgenden Installationen: 
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A 5.3.2.1 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- 
und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren 
Anschlussschläuche; 

 
A 5.3.2.2 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Heizungs- oder 

Klimaanlagen. 
 
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. 
 
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bo-
denplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert. 
 
A 5.4  Nicht versicherte Schäden 
 
Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen - es sei denn, im Fol-
genden sind solche genannt - Schäden durch 
 
A 5.4.1 Plansch- oder Reinigungswasser; 
 
A 5.4.2 Schwamm sowie alle Arten von Hausfäulepilzen; 
 
A 5.4.3 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder 

Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen 
Rückstau; 

 
A 5.4.4 Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch; 
 
A 5.4.5 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach A 5.2 die 

Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat; 
 
A 5.4.6 Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines 

Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an 
dem versicherten Gebäude oder an der Wasserlösch- oder Berieselungsanla-
ge. 

 
Nicht versichert sind Schäden an 
 
A 5.4.7 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind. Dies gilt auch 

für die in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen. 
 
A 5.4.8 dem Inhalt eines Aquariums, die dadurch entstehen, dass Wasser aus dem 

Aquarium ausgetreten ist. 
 
A 6 Was ist unter Naturgefahren (Sturm, Hagel und weitere Naturgefahren) 

zu verstehen? Welche Schäden sind versichert? Welche Schäden sind 
hier nicht versichert? 

 
A 6.1  Sturm 
 
A 6.1.1 Ein Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 

nach der Beaufortskala (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km pro Stunde). 
 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, wird Sturm unterstellt, 
wenn der Versicherungsnehmer einen der folgenden Sachverhalte nachweist: 
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A 6.1.1.1 Die Luftbewegung hat in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schä-

den an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähi-
gen anderen Sachen angerichtet. 

 
A 6.1.1.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands des versicherten Ge-

bäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden 
haben, nur durch Sturm entstanden sein. Das gilt auch für Gebäude, die bau-
lich mit dem versicherten Gebäude verbunden sind. 

 
A 6.2  Hagel 
 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 
 
A 6.3  Versicherte Sturm-/ Hagelereignisse 
 
Versichert sind nur Schäden, die wie folgt entstehen: 
 
A 6.3.1 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf versicherte Sachen oder auf Gebäu-

de ein, in denen sich versicherte Sachen befinden. Daraus entstehende Fol-
geschäden an versicherten Sachen sind versichert. 

 
A 6.3.2 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, die mit dem versicher-

ten Gebäude baulich verbunden sind. 
 
A 6.3.3 Sturm oder Hagel wirken unmittelbar auf Gebäude ein, die mit Gebäuden, in 

denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind. 
 
A 6.3.4 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 

versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen be-
finden. Daraus entstehende Folgeschäden an versicherten Sachen sind versi-
chert. 

 
A 6.3.5 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 

Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude baulich verbunden sind. 
 
A 6.3.6 Sturm oder Hagel werfen Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf 

Gebäude, die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden, bau-
lich verbunden sind. 

 
A 6.4  Weitere Naturgefahren (Elementargefahren) 
 
A 6.4.1  Überschwemmung 
 
Überschwemmung ist die Überflutung von Grund und Boden des Versicherungsgrundstücks 
oder von unmittelbar angrenzenden Grund- und Bodenflächen, Straßen, Geh- und Radwe-
gen mit erheblichen Mengen von Oberflächenwasser. Dies gilt nur, wenn 
 
A 6.4.1.1 eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern, 
 
A 6.4.1.2 Witterungsniederschläge 
 

oder 
 
A 6.4.1.3 ein Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche als Folge von A 6.4.1.1 

oder A 6.4.1.2 



14 

 

 
die Überflutung verursacht haben. 
 
A 6.4.2  Rückstau 
 
Rückstau liegt vor, wenn Wasser aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit ver-
bundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt. Dies gilt nur, wenn 
 
A 6.4.2.1 eine Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
 
  oder 
 
A 6.4.2.2 Witterungsniederschläge 
 
den Rückstau verursacht haben. 
 
A 6.4.3  Erdbeben 
 
Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische 
Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird. 
 
Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer einen der folgenden Sachverhalte 
nachweist: 
 
A 6.4.3.1 Die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens hat in der Umgebung des 

Versicherungsorts Schäden an Gebäuden im einwandfreien Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet. 

 
A 6.4.3.2 Der Schaden kann wegen des einwandfreien Zustands der versicherten Sa-

chen nur durch ein Erdbeben entstanden sein. 
 
A 6.4.4  Erdsenkung 
 
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohl-
räumen. 
 
A 6.4.5  Erdrutsch 
 
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 
 
A 6.4.6  Schneedruck 
 
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen. Als Schneedruck 
gilt auch das Abrutschen von Schnee- oder Eismassen von Dächern. 
 
A 6.4.7  Lawinen 
 
Lawinen sind Schnee- oder Eismassen, die an Berghängen niedergehen. 
 
A 6.4.8  Vulkanausbruch 
 
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden 
mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und von 
Gasen. 
 
A 6.5  Nicht versicherte Schäden 
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Nicht versichert sind ohne Berücksichtigung mitwirkender Ursachen - es sei denn, im Fol-
genden sind solche genannt - Schäden durch 
 
A 6.5.1  Sturmflut; 
 
A 6.5.2 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungs-

gemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen. Dies gilt 
nicht, wenn diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und ei-
nen Gebäudeschaden darstellen; 

 
A 6.5.3 Grundwasser, soweit nicht infolge von Witterungsniederschlägen oder Ausufe-

rung von oberirdischen Gewässern an die Erdoberfläche gedrungen; 
 
A 6.5.4 Brand; Blitzschlag; Überspannung durch Blitz; Explosion; Verpuffung; Implosi-

on; Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs; Fahrzeuganprall; Sengschäden; 
Rauch- und Rußschäden. Dies gilt nicht, soweit diese Gefahren durch ein ver-
sichertes Erdbeben ausgelöst wurden; 

 
A 6.5.5  Trockenheit oder Austrocknung. 
 
Nicht versichert sind Schäden an 
 
A 6.5.6 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind. Dies gilt auch 

für die in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen. 
 
A 6.5.7 Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Ausgenommen hiervon 

sind Antennenanlagen und Markisen nach A 8.3.3. 
 
A 7 Welche Sachen sind versichert? 
 
Versichert ist der gesamte Hausrat innerhalb des im Versicherungsschein bezeichneten Ver-
sicherungsorts. 
Hausrat, der anlässlich eines - auch unmittelbar bevorstehenden - Versicherungsfalls aus 
dem Versicherungsort entfernt und bei dieser Gelegenheit zerstört oder beschädigt wird oder 
abhandenkommt, ist versichert. 
Hausrat außerhalb des im Versicherungsschein bezeichneten Versicherungsorts ist nur im 
Rahmen der Außenversicherung nach A 12 versichert. Er ist auch versichert, soweit dies 
zusätzlich vereinbart ist. 
 
A 8  Was gehört zum Hausrat? 
 
A 8.1 Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Versicherungsneh-

mers zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen. 
 
A 8.2 Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür gelten be-

sondere Voraussetzungen und Entschädigungsgrenzen nach A 18. 
 
A 8.3 Ferner gehören zum Hausrat 
 
A 8.3.1 alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z. B. Einbaumöbel und Einbaukü-

chen). Dies gilt aber nur, wenn der Versicherungsnehmer diese als Mieter 
oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat. 
Er muss aufgrund dessen hierfür die Gefahr tragen. 
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A 8.3.2 Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig vorgefertigt und lediglich mit 
geringem Einbauaufwand an die Gebäudeverhältnisse angepasst worden 
sind. 

 
A 8.3.3 privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die ausschließlich der versi-

cherten Wohnung nach A 10 dienen. Diese müssen sich auf dem Grundstück 
befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt. 

 
A 8.3.4 selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts, Modell- und Spiel-

fahrzeuge, soweit diese nicht versicherungspflichtig sind. 
 
A 8.3.5 Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren sowie 

Surfgeräte. 
 
A 8.3.6 Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen. 
 
A 8.3.7 Arbeitsgeräte, Einrichtungsgegenstände, Handelswaren, Musterkollektionen 

und selbst hergestellte Sachen. Diese Sachen müssen dem Versicherungs-
nehmer oder einer Person, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebt, zu 
ausschließlich beruflichen oder gewerblichen Zwecken dienen. 

 
 Die Entschädigung für Handelswaren, Musterkollektionen und selbst herge-

stellte Sachen ist je Versicherungsfall auf ____ Euro begrenzt. 
 
A 8.3.8 Haustiere, d. h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Wohnungen nach A 10.1 

gehalten werden (z. B. Fische, Katzen, Vögel). 
 
A 8.4 Zum Hausrat gehört auch fremdes Eigentum nach A 8.1 bis A 8.3, das sich im 

Haushalt des Versicherungsnehmers befindet. Das gilt nicht für Sachen von 
Mietern bzw. Untermietern des Versicherungsnehmers nach A 9.1.5. 

 
A 9  Was gehört nicht zum Hausrat? 
 
A.9.1 Nicht zum Hausrat gehören 
 
A 9.1.1 Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in A 8.3.1 genannt. 
 
A 9.1.2 vom Gebäudeeigentümer eingebrachte oder in sein Eigentum übergegangene 

Sachen, für die er die Gefahr trägt. 
Sofern diese Sachen danach durch den Mieter oder Wohnungseigentümer er-
setzt werden, sind diese ebenfalls nicht versichert. 

 
A 9.1.3 Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren Versicherungs-

pflicht, sowie Teile und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit 
nicht unter A 8.3.4 genannt. 

 
A 9.1.4 Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versicherungspflicht, ein-

schließlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht unter A 8.3.4 bis A 8.3.6 ge-
nannt. 

 
A 9.1.5 Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des Versicherungs-

nehmers, es sei denn, dieser wurde ihnen vom Versicherungsnehmer über-
lassen. 
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A 9.1.6 Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versicherungsvertrag 
(z. B. für Schmucksachen und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente 
bzw. Jagd- und Sportwaffen) versichert sind. 

 
A 9.1.7 elektronisch gespeicherte Daten und Programme. Kosten für die technische 

Wiederherstellung von elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die pri-
vate Nutzung bestimmten Daten und Programme sind nur versichert, soweit 
dies zusätzlich vereinbart ist. 

 
A 10 Was ist unter dem Versicherungsort zu verstehen? Was ist das Versiche-

rungsgrundstück? 
 
A 10.1 Der Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung. 

Zur Wohnung gehören 
 
A 10.1.1 diejenigen Räume, die Wohnzwecken dienen und eine selbständige Lebens-

führung ermöglichen. Dies sind die ausschließlich vom Versicherungsnehmer 
privat genutzten Flächen eines Gebäudes. 

 Der Nutzung durch den Versicherungsnehmer steht eine Nutzung durch Per-
sonen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben, 
gleich. 

 Räume, die ausschließlich beruflich oder gewerblich genutzt werden, gehören 
nicht zur Wohnung. Davon ausgenommen sind Räume, die ausschließlich 
über die Wohnung zu betreten sind (sog. Arbeitszimmer in der Wohnung). 

 
A 10.1.2 Loggien, Balkone sowie an das Gebäude unmittelbar anschließende Terras-

sen. Gleiches gilt für ausschließlich vom Versicherungsnehmer zu privaten 
Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden einschließlich Garagen. Diese 
müssen sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden, auf dem sich die 
versicherte Wohnung befindet. Der Nutzung durch den Versicherungsnehmer 
steht eine Nutzung durch Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher Gemeinschaft leben, gleich. 

 
A 10.1.3 gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in dem Hausrat bestim-

mungsgemäß vorgehalten wird (z. B. ausgewiesene Stellflächen in Fluren, 
Fahrradkeller, Waschkeller). Diese müssen sich auf dem Versicherungsgrund-
stück befinden, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet. 

 
A 10.1.4 privat genutzte Garagen, soweit sich diese in der Nähe des Versicherungs-

grundstücks befinden. 
 
A 10.2 Das Versicherungsgrundstück ist das Flurstück / sind die Flurstücke, auf dem 

die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung liegt. Stehen auf einem 
Flurstück mehrere Gebäude, ist derjenige Teil des Flurstücks Versicherungs-
grundstück, der durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung ausschließ-
lich zu der versicherten Wohnung gehört. 

 
A 11 Was gilt für Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen im Versi-

cherungsvertrag? 
 
Eine Selbstbeteiligung ist der Anteil der Entschädigung oder der Betrag, den der Versiche-
rungsnehmer je Versicherungsfall selbst zu tragen hat. Eine Entschädigungsgrenze begrenzt 
die Entschädigungshöhe je Versicherungsfall nach oben. 
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Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen können individuell vereinbart werden. Sie 
können sich je nach versicherter Gefahr und Versicherungsleistung voneinander unterschei-
den. 
 
A 12 Was ist unter der Außenversicherung zu verstehen? Was beinhaltet sie? 
 
A 12.1  Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung 
 
Außerhalb des Versicherungsorts besteht für versicherte Sachen weltweit Versicherungs-
schutz unter folgenden Voraussetzungen: 
 
A 12.1.1 Die Sachen sind Eigentum oder dienen dem Gebrauch des Versicherungs-

nehmers. Dies gilt auch für Sachen der mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Personen. 

 
A 12.1.2 Die Sachen befinden sich nur vorübergehend außerhalb des Versiche-

rungsorts. Zeiträume von mehr als __ Monaten gelten nicht als vorüberge-
hend. 

 
A 12.2 Unselbständiger Hausstand während Ausbildung und Freiwilligendiens-

ten 
 
Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende 
Person länger außerhalb der Wohnung auf, besteht Versicherungsschutz während: 
 
A 12.2.1 der Ausbildung; 
 
A 12.2.2 einem freiwilligen Wehrdienst; 
 
A 12.2.3 einem sonstigen gesetzlichen Freiwilligendienst (z. B. Freiwilliges Soziales 

oder Ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst). 
 
Das gilt unabhängig von der Dauer des Aufenthalts, solange die Person keinen eigenen 
Hausstand gründet. 
 
A 12.3  Besonderheit bei Einbruchdiebstahl 
 
Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die Voraussetzungen nach A 4.1 erfüllt sein. 
 
A 12.4  Besonderheit bei Raub 
 
Droht der Räuber eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben nach A 4.4.2 an, besteht 
Außenversicherungsschutz nur unter folgender Voraussetzung: 
 
Die angedrohte Gewalttat soll an Ort und Stelle verübt werden. 
 
Dies gilt auch, wenn der Raub an Personen begangen wird, die mit dem Versicherungsneh-
mer in häuslicher Gemeinschaft leben. 
 
Sachen, die erst auf Verlangen des Räubers herangeschafft werden, sind nicht versichert. 
 
A 12.5  Besonderheit bei Naturgefahren 
 
Für Schäden durch Naturgefahren besteht Versicherungsschutz nur innerhalb von Gebäu-
den. 
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A 12.6  Selbstbeteiligung und Entschädigungsgrenzen 
 
Es gelten die vereinbarten Selbstbeteiligungen und Entschädigungsgrenzen. 
 
A 13 Welche Kosten sind versichert? 
 
A 13.1 Versicherte Kosten 
 
Der Versicherer ersetzt folgende Kosten, die infolge eines Versicherungsfalls erforderlich 
und tatsächlich angefallen sind: 
 
A 13.1.1 Aufräumungskosten 
 
A 13.1.2 Bewegungs- und Schutzkosten 
 
A 13.1.3 Hotelkosten 
 
A 13.1.4 Transport- und Lagerkosten 
 
A 13.1.5 Schlossänderungskosten 
 
A 13.1.6 Bewachungskosten 
 
A 13.1.7 Reparaturkosten für Gebäudeschäden 
 
A 13.1.8 Reparaturkosten für Leitungswasserschäden in Wohnungen 
 
A 13.1.9 Kosten für provisorische Maßnahmen 
 
A 13.1.10 Kosten für Wasser-, Gas- und Heizölverlust sowie Stromverlust aus Strom-

speichern 
 
A 13.1.11 Rückreisekosten aus dem Urlaub 
 
A 13.1.12 Schäden am Tiefkühlgut wegen öffentlichen Stromausfalls 
 
A 13.1.13 Kosten für Telefonmissbrauch nach einem Einbruch 
 
A 13.2 Definition und Umfang der Kosten 
 
A 13.2.1  Aufräumungskosten 
 
Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen aufzuräumen. Dies schließt Aufwen-
dungen ein, um zerstörte und beschädigte Sachen wegzuräumen, zum nächsten Ablage-
rungsplatz abzutransportieren und sie zu vernichten. 
 
A 13.2.2  Bewegungs- und Schutzkosten 
 
Das sind Kosten, die entstehen, um andere Sachen zu bewegen, zu verändern oder zu 
schützen. Voraussetzung ist, dass diese Maßnahmen dazu dienen, versicherte Sachen wie-
derherzustellen oder wiederzubeschaffen. 
 
A 13.2.3  Hotelkosten 
 
Das sind Kosten, die entstehen, um eine Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Neben-
kosten (z. B. Frühstück) vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass die ansonsten ständig be-
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wohnte Wohnung unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer die Beschränkung 
auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. 
 
Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder bewohnbar ist. 
Dies gilt längstens für die Dauer von __ Tagen. Die Entschädigung ist pro Tag auf __ Euro 
begrenzt. 
 
A 13.2.4  Transport- und Lagerkosten 
 
Das sind Kosten, die entstehen, um versicherten Hausrat zu transportieren und zu lagern. 
Voraussetzung ist, dass die Wohnung unbenutzbar wurde und dem Versicherungsnehmer 
auch die Lagerung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. 
 
Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wie-
der benutzbar oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar 
ist. Dies gilt längstens für die Dauer von __ Tagen. 
 
A 13.2.5  Schlossänderungskosten 
 
Das sind Kosten, die entstehen, um Schlossänderungen vorzunehmen. Voraussetzung ist, 
dass Schlüssel für Türen der Wohnung oder für dort befindliche Wertschutzschränke durch 
einen Versicherungsfall abhandengekommen sind. 
 
A 13.2.6  Bewachungskosten 
 
Das sind Kosten, die entstehen, um versicherte Sachen zu bewachen, wenn die Wohnung 
unbewohnbar wurde und Schließvorrichtungen und sonstige Sicherungen keinen ausrei-
chenden Schutz bieten. 
 
Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen oder sons-
tige Sicherungen wieder voll gebrauchsfähig sind. Dies gilt längstens für die Dauer von __ 
Stunden. 
 
A 13.2.7 Reparaturkosten für Gebäudeschäden 
 
Das sind Kosten, die entstehen, weil Gebäudeschäden im Bereich der Wohnung repariert 
werden müssen. Dies setzt voraus, dass die Schäden durch Einbruchdiebstahl, Raub oder 
den Versuch einer solchen Tat entstanden sind. 
Schäden innerhalb der Wohnung, die durch Vandalismus nach einem Einbruch oder einem 
Raub verursacht wurden, zählen ebenfalls dazu. 
 
A 13.2.8 Reparaturkosten für Leitungswasserschäden in Wohnungen 
 
Das sind Kosten, die entstehen, weil Leitungswasserschäden an Bodenbelägen, Innenan-
strichen oder Tapeten repariert werden müssen. Dies setzt voraus, dass der Schaden in ei-
ner gemieteten oder in Sondereigentum befindlichen Wohnung entstanden ist. 
 
A 13.2.9 Kosten für provisorische Maßnahmen 
 
Das sind Kosten, die für provisorische Maßnahmen entstehen, um versicherte Sachen zu 
schützen. 
 
A 13.1.10 Kosten für Wasser-, Gas- und Heizölverlust sowie Stromverlust aus Strom-

speichern 
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Das sind Kosten, die dadurch entstehen, dass Wasser, Gas oder Heizöl wegen eines Versi-
cherungsfalls bestimmungswidrig ausgetreten sind. Hierzu gehören auch Mehrkosten für 
Abwasser. 
 
Erstattet werden auch die Kosten für den Stromverlust aus Stromspeichern. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf ___ Euro begrenzt. 
 
A 13.1.11 Rückreisekosten aus dem Urlaub 
 
Das sind zusätzliche Reisekosten, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer 
oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person wegen eines erheblichen Ver-
sicherungsfalls vorzeitig eine Urlaubsreise abbricht und an den Versicherungsort nach A 
10.1 reist. Hierzu zählen auch die Kosten für mitreisende Personen, die mit dem Versiche-
rungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. 
 
Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden einen Betrag in Höhe von ____ Euro 
voraussichtlich übersteigt. Weiterhin ist die Anwesenheit des Versicherungsnehmers oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person am Versicherungsort erforderlich. 
 
Als Urlaubsreise gilt jede privat veranlasste Abwesenheit von mindestens ____ Tagen bis zu 
einer Dauer von höchstens ____ Wochen. 
 
Zusätzliche Reisekosten werden nur in angemessener Höhe ersetzt. Dies richtet sich nach 
dem ursprünglich vorgesehenen Urlaubsreisemittel und der Dringlichkeit der Rückreise an 
den Versicherungsort. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf _____ Euro begrenzt. 
 
A 13.1.12 Schäden an Gefriergut 
 
Versichert sind Schäden an Gefriergut, die dadurch entstehen, dass eine Tiefkühlanlage 
durch eine Unterbrechung der öffentlichen Stromversorgung ausfällt. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf _______ Euro begrenzt. 
 
A 13.1.13 Kosten für Telefonmissbrauch nach einem Einbruch 
 
Das sind Telefonkosten, die dadurch entstehen, dass ein Täter in einer nach A 4.1 beschrie-
benen Weise in die versicherte Wohnung einbricht und ein dort vorhandenes Telefon ver-
wendet. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf _______ Euro begrenzt. 
 
A 14 Was ist der Versicherungswert und die Versicherungssumme? Was sind 

die Grundlagen der Anpassung der Versicherungssumme? Was ist der 
Unterversicherungsverzicht? 

 
A 14.1 Versicherungswert 
 
Der Versicherungswert bildet die Grundlage für die Berechnung der Entschädigung. 
 
A 14.1.1 Versicherungswert ist der Neuwert. Das ist der Betrag, der aufzuwenden ist, 

um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaf-
fen. 
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A 14.1.2 Für Kunstgegenstände nach A 18.1.1.5 und Antiquitäten nach A 18.1.1.6 ist 
der Versicherungswert der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher 
Art und Güte wiederzubeschaffen. 

 
A 14.1.3 Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu 

verwenden, ist der Versicherungswert der gemeine Wert. Das ist der Betrag, 
den der Versicherungsnehmer dafür bei einem Verkauf erzielen kann. 

 
A 14.1.4 Ist die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge nach A 18.3 

begrenzt, werden höchstens diese berücksichtigt. 
 
A 14.2 Versicherungssumme 
 
A 14.2.1 Die Versicherungssumme wird zwischen Versicherer und Versicherungsneh-

mer vereinbart. Sie soll dem Versicherungswert nach A 14.1 entsprechen. Ist 
die Versicherungssumme zu niedrig gewählt, drohen Nachteile bei der Ent-
schädigungsberechnung. Auch bei einem vereinbarten Unterversicherungs-
verzicht nach A 14.4 erhält der Versicherungsnehmer höchstens die verein-
barte Versicherungssumme (siehe A 17.3). 

 
A 14.2.2 Die Versicherungssumme errechnet sich aus dem bei Vertragsabschluss ver-

einbarten Betrag pro Quadratmeter Wohnfläche multipliziert mit der im Versi-
cherungsschein genannten Wohnfläche der versicherten Wohnung. 

 
A 14.2.3 Die Versicherungssumme wird nach A 14.3 angepasst. 
 
A 14.2.4 Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von __ Pro-

zent. 
 
A 14.3 Grundlagen der Anpassung von Versicherungssumme und Beitrag 
 
Es gelten folgende Grundlagen: 
 
A 14.3.1 Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Entwicklung der Ver-

braucherpreise an. Er verändert hierzu den Betrag pro Quadratmeter Wohn-
fläche. 

 Für die Anpassung wird der Index “Verbrauchs- und Gebrauchsgüter ohne 
Nahrungsmittel und ohne die normalerweise nicht in der Wohnung gelagerten 
Güter” verwendet. Dieser ist Bestandteil des Verbraucherpreisindexes für 
Deutschland (VPI). Maßgebend ist der jeweils für den Monat September vom 
Statistischen Bundesamt veröffentlichte Index. 

 Der Betrag pro Quadratmeter erhöht oder vermindert sich entsprechend dem 
Prozentsatz, um den sich der Index im vergangenen Kalenderjahr gegenüber 
dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat. 

 Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle nach dem Kom-
ma berücksichtigt. 

 
 Der neue Betrag pro Quadratmeter verändert sich jeweils mit Beginn einer 

jeden Versicherungsperiode. Er wird auf den nächsten vollen Euro aufgerun-
det. Der Versicherer gibt dem Versicherungsnehmer den gerundeten Betrag 
mit der neuen Versicherungssumme bekannt. 

 
A 14.3.2 Aus der neuen Versicherungssumme ergibt sich ein neuer Beitrag. 
 
A 14.3.3 Der Versicherungsnehmer kann der Anpassung der Versicherungssumme 

durch Erklärung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) widersprechen. 
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Dies muss innerhalb eines Monats geschehen, nachdem ihm die Mitteilung 
über die neue Versicherungssumme zugegangen ist. Um die Frist zu wahren, 
genügt es, den Widerspruch rechtzeitig abzusenden. Damit wird die Anpas-
sung nicht wirksam. 

 Die möglichen Auswirkungen des Widerspruchs auf einen vereinbarten Un-
terversicherungsverzicht ergeben sich aus A 14.4.4. 

 
A 14.4 Geltung und Umfang des Unterversicherungsverzichts 
 
A 14.4.1 Unterversicherungsverzicht 
 
Der Unterversicherungsverzicht bedeutet, dass der Versicherer im Schadenfall auf den Ein-
wand einer Unterversicherung verzichtet. 
Eine Unterversicherung besteht, wenn die vereinbarte Versicherungssumme zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls niedriger als der Versicherungswert (siehe A 14.1) ist. Das kann dazu 
führen, dass der Versicherer die Entschädigung wegen Unterversicherung nach A 17.4 kürzt. 
Mit dem Verzicht erfolgt bei der Entschädigungsberechnung nach A 17.3 kein Abzug. 
 
A 14.4.2 Voraussetzungen 
 
Der Versicherer verzichtet auf den Einwand einer Unterversicherung, wenn alle folgenden 
Voraussetzungen vorliegen: 
 
A 14.4.2.1 Die Wohnfläche entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls der im Versi-

cherungsschein genannten Wohnfläche. 
 
A 14.4.2.2 Die Versicherungssumme wird auf folgende Weise ermittelt: Die Anzahl der 

Quadratmeter Wohnfläche wird mit mindestens dem Wert multipliziert, den der 
Versicherer vorsieht, um den Unterversicherungsverzicht vereinbaren zu kön-
nen. 

 
A 14.4.2.3 Es besteht kein weiterer Hausratversicherungsvertrag ohne Unterversiche-

rungsverzicht für denselben Versicherungsort. 
 
A 14.4.3 Wohnungswechsel 
 
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht ein bisher vereinbarter Unterversi-
cherungsverzicht auf die neue Wohnung über. 
 
Dies gilt dann, wenn die Voraussetzungen für den Unterversicherungsverzicht nach A 14.4.2 
für die neue Wohnung vorliegen. 
 
Vergrößert sich die Wohnfläche der neuen Wohnung gilt: 
Der Unterversicherungsverzicht besteht bis zu zwei Monate nach Umzugsbeginn fort. In die-
ser Zeit muss der Vertrag an die tatsächliche Anzahl der Quadratmeter angepasst werden. 
Der Unterversicherungsverzicht entfällt nach Ablauf dieser Frist, wenn bis dahin keine An-
passung erfolgte. 
 
A 14.4.4 Auswirkung eines Widerspruchs gegen die Anpassung der Versicherungs-

summe 
 
Durch einen Widerspruch entfällt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht. 
 
Dies gilt aber nur, wenn dadurch der Betrag pro Quadratmeter Wohnfläche unterschritten 
wird, der zum Zeitpunkt der Anpassung vom Versicherer für den Unterversicherungsverzicht 
vorgegeben ist. 
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Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer über den Wegfall des Unterversicherungs-
verzichts in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu informieren. 
 
A 14.4.5 Kündigung 
 
Versicherungsnehmer und Versicherer können den Unterversicherungsverzicht mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende der Versicherungsperiode in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) kündigen. 
 
Kündigt der Versicherer, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ende der laufen-
den Versicherungsperiode kündigen. Dafür hat er nach Zugang der Erklärung des Versiche-
rers einen Monat Zeit. 
 
A 15  Was sind die Grundlagen der Berechnung und Anpassung des Beitrags? 
 
[Platzhalter für unternehmensindividuelle Regelungen zur Berechnung und Anpassung des 
Beitrags.] 
 
A 16  Was gilt bei einem Wohnungswechsel? 
 
A 16.1  Umzug in eine neue Wohnung 
 
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versicherungsschutz auf die 
neue Wohnung über. Während des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Ver-
sicherungsschutz. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens 
__ Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals 
versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht werden. 
 
A 16.2  Mehrere Wohnungen 
 
Bewohnt der Versicherungsnehmer neben der neuen weiterhin seine bisherige Wohnung 
(Doppelwohnsitz), geht der Versicherungsschutz nicht über. Für eine Übergangszeit von __ 
Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. 
 
A 16.3  Umzug ins Ausland 
 
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, geht der Versiche-
rungsschutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen 
Wohnung erlischt spätestens __ Monate nach Umzugsbeginn. 
 
A 16.4  Anzeige der neuen Wohnung 
 
A 16.4.1 Ein Wohnungswechsel muss dem Versicherer spätestens bei Umzugsbeginn 

angezeigt werden. Dabei ist die neue Wohnfläche in Quadratmetern anzuge-
ben. 

 
A 16.4.2 Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, ist dem 

Versicherer mitzuteilen, ob auch in der neuen Wohnung entsprechende Siche-
rungen vorhanden sind. Die Anzeige muss in Textform (z. B. E-Mail, Telefax 
oder Brief) erfolgen. 

 
A 16.4.3 Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder der Wert 

des Hausrats, kann das zu Unterversicherung führen, wenn der Versiche-
rungsschutz nicht angepasst wird. 
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A 16.5  Festlegung des neuen Beitrags, Kündigungsrecht 
 
A 16.5.1 Mit Umzugsbeginn gelten die Tarifbestimmungen des Versicherers, die am Ort 

der neuen Wohnung gültig sind. 
 
A 16.5.2 Wenn sich der Beitrag aufgrund veränderter Beitragssätze erhöht, kann der 

Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Dies gilt auch, wenn die Selbst-
beteiligung erhöht wird. 
Kündigt der Versicherungsnehmer, muss er das in Textform (z. B. E-Mail, Te-
lefax oder Brief) tun. Dafür hat er einen Monat nach Zugang der Mitteilung 
über die Erhöhung Zeit. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang 
beim Versicherer. Die Kündigung wird einen Monat, nachdem sie dem Versi-
cherer zugegangen ist, wirksam. 

 
A 16.5.3 Dem Versicherer steht im Fall einer Kündigung der Beitrag nur in bisheriger 

Höhe und zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung zu. 
 
A 16.6  Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung 
 
Im Fall einer Trennung von Ehegatten gilt Folgendes: 
 
A 16.6.1 Zieht der Versicherungsnehmer aus der gemeinsamen Ehewohnung aus und 

bleibt der Ehegatte dort zurück, gelten als Versicherungsort beide Wohnun-
gen: Die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung des Versicherungs-
nehmers. Dies gilt so lange, bis der Versicherungsvertrag geändert wird, 
längstens bis zum Ablauf von __ Monaten nach der auf den Auszug folgenden 
Beitragsfälligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen 
Wohnung des Versicherungsnehmers. 

 
A 16.6.2 Wenn beide Ehegatten Versicherungsnehmer sind und einer von ihnen aus 

der Ehewohnung auszieht, sind Versicherungsort ebenfalls beide Wohnungen: 
Die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegat-
ten. Dies gilt so lange, bis der Versicherungsvertrag geändert wird, längstens 
bis zum Ablauf von __ Monaten nach der auf den Auszug folgenden Beitrags-
fälligkeit. Danach erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung. 

 
A 16.6.3 Wenn beide Ehegatten Versicherungsnehmer sind und beide in neue Woh-

nungen ziehen, gilt A 16.6.2 entsprechend. Nach Ablauf der Frist von __ Mo-
naten nach der auf den Auszug folgenden Beitragsfälligkeit erlischt der Versi-
cherungsschutz für beide neuen Wohnungen. 

 
A 16.7  Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften 
 
A 16.6 gilt auch für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebenspartnerschaften, sofern 
beide Partner am Versicherungsort gemeldet sind. 
 
A 17 Wie wird die Entschädigung ermittelt? Was gilt bei einer Unterversiche-

rung? 
 
A 17.1 Der Versicherer ersetzt 
 
A 17.1.1 bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen den Versicherungswert 

nach A 14.1 zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Der erzielbare Verkaufs-
preis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung angerechnet. 
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A 17.1.2 bei beschädigten Sachen die erforderlichen Reparaturkosten zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls. Der Versicherer ersetzt außerdem eine Wertminde-
rung, die durch die Reparatur nicht ausgeglichen wird. Ersetzt wird aber 
höchstens der Versicherungswert nach A 14.1 zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls. Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung angerechnet. 

 
A 17.1.3 bei beschädigten Sachen, deren Gebrauchsfähigkeit nicht beeinträchtigt ist 

(Schönheitsschaden), einen Betrag der dem Minderwert entspricht. Das setzt 
voraus, dass dem Versicherungsnehmer eine Nutzung dieser Sache ohne 
Reparatur zumutbar ist. 

 
A 17.2 Mehrwertsteuer 
 
Die Mehrwertsteuer wird nur ersetzt, wenn und soweit sie anlässlich der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung tatsächlich angefallen ist. 
Sie wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 
 
A 17.3 Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers 
 
Die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter Kosten ist je 
Versicherungsfall auf die zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls geltende Versicherungs-
summe einschließlich Vorsorgebetrag nach A 14.2.4 begrenzt. 
 
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt. 
 
Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag für die Entschädi-
gung versicherter Sachen bereits vollständig ausgeschöpft, gilt Folgendes: 
Versicherte Kosten nach A 13 werden darüber hinaus bis zu __ Prozent der Versicherungs-
summe nach A 14.2.1 bis A 14.2.3 ersetzt. 
 
A 17.4 Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung 
 
Ist die Versicherungssumme zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls niedriger als der Versi-
cherungswert nach A 14.1, besteht eine Unterversicherung. In diesem Fall kann die Ent-
schädigung nach A 17.1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert gekürzt werden. Es gilt folgende Berechnungsformel: Entschädigung = Schadenbetrag 
multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. 
 
Die Erstattung von versicherten Kosten nach A 13 wird nach der gleichen Berechnungsfor-
mel in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert gekürzt. Das 
schließt auch Schadenabwendungs-, Schadenminderungs- und Schadenermittlungskosten 
ein. 
 
A 17.5 Kosten 
 
Versicherte Kosten nach A 13 werden ersetzt, wenn sie nachweislich tatsächlich angefallen 
sind. Dabei werden die jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen berücksichtigt. 
 
A 18 Was sind Wertsachen? Was sind Wertschutzschränke? Welche Ent-

schädigungsgrenzen gelten für Wertsachen? 
 
A 18.1  Wertsachen 
 
A 18.1.1 Versicherte Wertsachen nach A 8.2 sind: 
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A 18.1.1.1 Bargeld sowie auf Karten oder sonstige Datenträger geladene Geldbeträge; 
 
A 18.1.1.2 Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
 
A 18.1.1.3 Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen sowie 

alle Sachen aus Gold oder Platin; 
 
A 18.1.1.4 Pelze, handgeknüpfte Teppiche, Gobelins und Kunstgegenstände sowie nicht 

in A 18.1.1.3 genannte Sachen aus Silber; 
 
A 18.1.1.5 Antiquitäten, die über 100 Jahre alt sind, mit Ausnahme von Möbelstücken. 
 
A 18.2  Wertschutzschränke 
 
A 18.2.1 Wertschutzschränke sind Sicherheitsbehältnisse, die durch ________ aner-

kannt sind. 
 
A 18.2.2 Zusätzlich gilt: 

Freistehende Wertschutzschränke müssen ein Mindestgewicht von ___ kg 
aufweisen. 
Bei geringerem Gewicht müssen sie nach den Herstellervorschriften fach-
männisch verankert oder in der Wand oder im Fußboden bündig eingelassen 
sein. 

 
A 18.3  Entschädigungsgrenzen 
 
A 18.3.1 Wertsachen werden je Versicherungsfall bis __ Prozent der Versicherungs-

summe entschädigt, sofern nichts anderes vereinbart ist. 
 

A 18.3.2 Für Wertsachen außerhalb eines verschlossenen Wertschutzschranks nach A 
18.2 gelten folgende Entschädigungsgrenzen je Versicherungsfall, höchstens 
jedoch der jeweils vereinbarte Betrag: 
 

A 18.3.2.1 __ Prozent der Versicherungssumme insgesamt für Bargeld und auf Karten 
oder sonstige Datenträger geladene Geldbeträge mit Ausnahme von Münzen, 
deren Versicherungswert den Nennbetrag übersteigt; 
 

A 18.2.2.2 __ Prozent der Versicherungssumme insgesamt für Urkunden einschließlich 
Sparbücher und sonstige Wertpapiere; 
 

A 18.2.2.3 __ Prozent der Versicherungssumme insgesamt für Schmucksachen, Edel-
steine, Perlen, Briefmarken, Münzen, Medaillen sowie alle Sachen aus Gold 
oder Platin. 

 
A 19  Welche Regeln gelten für das Sachverständigenverfahren? 
 
A 19.1  Feststellung der Schadenhöhe 
 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalls verlangen, dass die Hö-
he des Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
 
Ein solches Sachverständigenverfahren können der Versicherer und der Versicherungsneh-
mer auch gemeinsam vereinbaren. 
 
A 19.2  Weitere Feststellungen 
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Der Versicherungsnehmer und der Versicherer können vereinbaren, das Sachverständigen-
verfahren auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall auszudehnen. 
 
A 19.3  Verfahren vor der Feststellung 
 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 
A 19.3.1 Jede Partei hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) einen Sachver-

ständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, 
kann die andere Partei in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auffor-
dern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Dabei muss sie den von 
ihr benannten Sachverständigen angeben. Der zweite Sachverständige muss 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt werden. 
Wenn das nicht geschieht, kann die auffordernde Partei den Sachverständi-
gen durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. 
In seiner Aufforderung muss der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
diese Folge hinweisen. 

 
A 19.3.2 Der Versicherer darf folgende Personen nicht als Sachverständigen benen-

nen: 
 
A 19.3.2.1 Mitbewerber des Versicherungsnehmers, 
 
A 19.3.2.2 Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in dauernder Geschäftsverbin-

dung stehen, 
 
A 19.3.2.3 Personen, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern des Versicherungs-

nehmers angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 
 
A 19.3.3 Beide Sachverständige benennen in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder 

Brief) vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Ob-
mann. Die Regelung nach A 19.3.2 gilt auch für seine Benennung. Wenn sich 
die Sachverständigen nicht einigen, wird der Obmann durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. Dies geschieht auf Antrag einer 
der beiden Parteien. 

 
A 19.4  Feststellung 
 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
 
A 19.4.1 ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, der zerstörten und der beschä-

digten versicherten Sachen mit den dazugehörigen Versicherungswerten zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls, 

 
A 19.4.2 die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten, 
 
A 19.4.3 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen, 
 
A 19.4.4 die versicherten Kosten. 
 
Wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist, muss zudem der Versicherungswert der 
nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
enthalten sein. 
 
A 19.5  Verfahren nach der Feststellung 
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Jeder Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Wei-
chen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, übergibt der Versicherer sie 
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die darin streitig gebliebenen Punkte. 
Die Feststellungen der Sachverständigen bilden dabei die Grenzen für den Entscheidungs-
spielraum des Obmanns. Seine Entscheidung übermittelt der Obmann beiden Parteien 
gleichzeitig. 
 
Die Feststellungen der Sachverständigen bzw. des Obmanns sind für die Vertragsparteien 
verbindlich. Sie sind unverbindlich, wenn nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirk-
lichen Sachlage erheblich abweichen. 
 
Aufgrund von verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung. 
Wenn die Feststellungen unverbindlich sind, trifft das Gericht eine verbindliche Feststellung. 
Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern. 
 
A 19.6  Kosten 
 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständi-
gen. Die Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
 
A 19.7  Obliegenheiten 
 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsneh-
mers nicht berührt. 
 
A 20  Wann wird die Entschädigung gezahlt und wie wird sie verzinst? 
 
A 20.1  Fälligkeit der Entschädigung 
 
Die Entschädigung wird fällig, wenn der Versicherer den Anspruch dem Grund und der Höhe 
nach abschließend festgestellt hat. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als 
Abschlagszahlung beanspruchen, der voraussichtlich mindestens zu zahlen ist. 
 
A 20.2  Verzinsung 
 
Für die Verzinsung gelten folgende Regelungen, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
 
A 20.2.1 Entschädigung 

Sie ist ab dem Tag der Schadenmeldung zu verzinsen. Dies gilt nicht, soweit 
die Entschädigung innerhalb eines Monats geleistet wurde. 

 
A 20.2.2 Zinssatz 

Der Zinssatz liegt __ Prozentpunkt(e) unter dem jeweiligen Basiszinssatz des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 247 BGB), mindestens aber bei __ Prozent und 
höchstens bei __ Prozent Zinsen pro Jahr. 

 
Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
 
A 20.3  Hemmung 
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Bei der Berechnung der Fristen nach A 20.1 und A 20.2.1 gilt: Nicht zu berücksichtigen ist 
der Zeitraum, für den wegen Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 
 
A 20.4  Aufschiebung der Zahlung 
 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 
A 20.4.1 Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen; 
 
A 20.4.2 ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungs-

nehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalls 
noch läuft. 

 
A 21 Welche vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (zusätzliche Ob-

liegenheiten) hat der Versicherungsnehmer vor dem Versicherungsfall 
zu erfüllen? 

 
A 21.1  Sicherheitsvorschriften in der kalten Jahreszeit 
 
Als vertraglich vereinbarte, zusätzliche Obliegenheiten gelten folgende Sicherheitsvorschrif-
ten: 
 
Der Versicherungsnehmer hat in der kalten Jahreszeit die Wohnung nach A 10 zu beheizen 
und dies genügend häufig zu kontrollieren. 
Alternativ sind dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entlee-
ren und entleert zu halten. 
 
A 21.2  Folgen einer Obliegenheitsverletzung 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A 21.1 genannten Obliegenheiten, gilt unter 
den Voraussetzungen nach Teil B3.3.1.2 und B3.3.3 Folgendes: Der Versicherer ist berech-
tigt zu kündigen. Außerdem kann er ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 
 
A 22 Welche besondere Obliegenheit hat der Versicherungsnehmer nach dem 

Versicherungsfall zu erfüllen? 
 
A 22.1  Besondere Obliegenheit bei Verlust von Wertpapieren und Urkunden 
 
Der Versicherungsnehmer hat bei zerstörten oder abhanden gekommenen Wertpapieren 
und sonstigen Urkunden etwaige Rechte zu wahren. 
 
Zum Beispiel muss er für aufgebotsfähige Wertpapiere und Urkunden unverzüglich das Auf-
gebotsverfahren einleiten. Ebenso muss er Sparbücher sowie andere sperrfähige Urkunden 
unverzüglich sperren lassen. 
 
A 22.2  Folgen der Obliegenheitsverletzung 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt unter den Voraussetzungen nach 
Teil B3.3.3 Folgendes: Der Versicherer kann ganz oder teilweise leistungsfrei sein. 
 
A 23 Welche besonderen Umstände erhöhen die Gefahr? 
 
A 23.1  Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung 
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Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung nach Teil B3.2 kann insbesondere in den folgenden 
Fällen vorliegen: 
 
A 23.1.1 Es ändert sich ein Umstand, nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss 

gefragt hat. 
 
A 23.1.2 Anlässlich eines Wohnungswechsels nach A 16 ändert sich ein Umstand, 

nach dem im Antrag gefragt worden ist. 
 
A 23.1.3 Die ansonsten ständig bewohnte Wohnung bleibt länger als __ Tage oder 

über eine für den Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt. 
 
 Sie ist zudem auch nicht beaufsichtigt oder in geeigneter Weise gesichert. 
 Beaufsichtigt ist eine Wohnung z. B. dann, wenn sich während der Nacht eine 

dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält. 
 
A 23.1.4 Vereinbarte Sicherungen wurden beseitigt, vermindert oder sind in nicht ge-

brauchsfähigem Zustand. Das gilt auch bei einem Wohnungswechsel. 
 
A 23.2  Folgen einer Gefahrerhöhung 
 
Die Folgen einer Gefahrerhöhung sind in Teil B3.2.3 bis B3.2.5 geregelt. 
 
A 24  Was gilt für wiederherbeigeschaffte Sachen? 
 
A 24.1  Anzeigepflicht 
 
Erlangt der Versicherer oder der Versicherungsnehmer Kenntnis über den Verbleib abhand-
engekommener Sachen, hat er dies dem Vertragspartner unverzüglich anzuzeigen. 
Die Anzeige muss in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) erfolgen. 
 
A 24.2  Entschädigung 
 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekommenen Sache wiedererhal-
ten, so gilt für die Entschädigung dieser Sache: 
 
A 24.2.1 Vor Zahlung der abschließenden Entschädigung 
 

Der Versicherungsnehmer behält den Anspruch auf die Entschädigung. 
Das setzt voraus, dass er dem Versicherer die Sache innerhalb von zwei Wo-
chen zur Verfügung stellt. 
Andernfalls ist eine zwischenzeitlich geleistete Entschädigung für diese Sache 
zurückzuzahlen. Das gilt auch für eine anteilig geleistete Entschädigung. 

 
A 24.2.2 Nach Zahlung der abschließenden Entschädigung 
 

Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer Aufforderung des Versicherers wählen, die Entschädigung zurückzuzah-
len und die Sache zu behalten. Andernfalls gelten folgende Regelungen: 

 
A 24.2.2.1 Bei Entschädigung der Sache in voller Höhe des Versicherungswerts kann er 

dem Versicherer die Sache zur Verfügung stellen. Dieses Wahlrecht muss er 
innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der Aufforderung des Versicherers 
ausüben. Tut der Versicherungsnehmer das nicht, geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über. 
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A 24.2.2.2 Bei Entschädigung der Sache in bedingungsgemäß anteiliger Höhe des Versi-
cherungswerts muss er sie im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich 
meistbietend verkaufen lassen. 
Der Versicherer erhält von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten höchstens 
den Anteil, den er bereits für die Sache entschädigt hat. 

 
A 24.3  Beschädigte Sachen 
 
Behält der Versicherungsnehmer wiederherbeigeschaffte Sachen und sind diese beschädigt 
worden, kann er auch die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten 
verlangen oder behalten. 
 
A 24.4  Mögliche Rückerlangung 
 
Ist es dem Versicherungsnehmer möglich, den Besitz einer abhandengekommenen Sache 
zurück zu erlangen, ohne dass er davon Gebrauch macht, gilt die Sache als zurückerhalten. 
 
A 24.5  Übertragung der Rechte 
 
Muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung stel-
len, gilt: 
Er hat dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, 
die ihm an diesen Sachen zustehen. 
 
A 24.6  Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren 
 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, hat der Versiche-
rungsnehmer die gleichen Rechte und Pflichten wie bei Zurückerlangung des Wertpapiers. 
Er kann die Entschädigung jedoch behalten, soweit ihm bei der Rückabwicklung durch Ver-
zögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist. 
 




